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§ 27 VfGG
 VfGG - Verfassungsgerichtshofgesetz 1953

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

Der Ersatz der Kosten des Verfahrens 0ndet nur statt, wenn er in diesem Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. Wird der

Zuspruch von Kosten beantragt, so brauchen regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere für den Antrag (die

Beschwerde) und für die Teilnahme an Verhandlungen, nicht ziffernmäßig verzeichnet zu werden.

In Kraft seit 19.07.2024 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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